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Stellungnamen zu den Eingaben aus dem Informations- und Mitwirkungsverfahren 

Eingabe Nr. 1 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Beim räumlichen Leitbild werden keine Besitzstände verändert. Aus ihm 
geht lediglich hervor, dass als mögliche Massnahmen eine 
Unterstützung der Gemeinde denkbar wäre. Ob und wie und wann sie 
kommt, ist nicht Gegenstand des räumlichen Leitbildes. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Um keine Erwartungen in diese Richtung zu schüren, wird der 
Erklärungstext angepasst. Neu steht unter dem Leitziel zur Erläuterung 
nur noch: 
 
Die Hochstamm-Obstbäume sind für das typische Landschaftsbild von 
grossem Wert. Deshalb sollen möglichst viele von ihnen erhalten bleiben 
und die Nutzung gefördert werden.  
Der Rest des Absatzes wurde gestrichen. 



 

Gemeinde Büren                                                          
Seewenstrasse 18 
4413 Büren SO 

 
 
 

www.bueren-so.ch  Seite 2 von 13 

Eingabe Nr. 2 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Die Gemeinde hat im Leitbild auch die behördenverbindlichen 
Dokumente zu berücksichtigen. In dieses fallen auch die Bestimmungen 
des ISOS, welches vom Bund erstellt wurden. Die Mühlegruppe ist als 
sehr wertvoll deklariert, weshalb die Gemeinde dazu verpflichtet ist 
Aussagen im Sinne des Schutzes aufzunehmen. 
Bei den Massnahmen könnte ein Passus eingefügt werden, dass eine 
Lösung gefunden werden muss, um den Schutz und die Zukunft des 
Betriebes gleichermassen verknüpft. 
Vorschlag Ergänzung Leitziel: Die Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude 
und die Interessen der Eigentümer*innen sind dabei angemessen zu 
berücksichtigen.  
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Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Das Leitziel und der Erklärungstext werden im Leitbild wie folgt ergänzt 
(Ergänzungen in Grün): 
 
Die wertvollen, noch intakten Gebäude-Ensemble im Ortskern sind 
zu erhalten. Dies gilt insbesondere für die im ISOS erfassten 
Ensembles Mühlegruppe und Schlössli/Weiherhaus. Die 
Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude und die Interessen der 
EigentümerInnen sind dabei im Rahmen der Möglichkeiten zu 
berücksichtigen.  
Die im Inventar des ISOS aufgeführten Ensemble sind in ihrer Struktur 
und Wirkung zu schützen. Somit sollten zwei wichtige Strukturen im Dorf 
für die Nachwelt erhalten werden. Im Zonenreglement kann demnach 
festgehalten werden, dass bei diesen Ensembles der Erhalt erhöhte 
Priorität geniesst und dass Umbauten nur zulässig sind, wenn die 
Substanz und das Erscheinungsbild nicht nachteilig verändert werden. 
Gleichzeitig ist bei der Mühlegruppe eine Lösung zu finden, um den 
Erhalt des Ensembles und die Zukunft des Betriebes gleichermassen zu 
sicherzustellen. 

Eingabe Nr. 3.1 
Eingabe/Antrag:  
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Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Als Leitziele können keine Festlegungen für das Zonenreglement 
festgehalten werden. Diese Punkte sind keine Ziele, sondern 
Massnahmen, welche innerhalb der Ortsplanrevision bearbeitet werden. 
Das Leitbild muss auf einer höheren Flugebene bleiben. 
Die Eingabe kann von der Gemeinde für die Weiterbearbeitung 
innerhalb der Ortsplanrevision genutzt werden.  
Eine Reduktion der AZ würde zahlreiche Bauten der Zonenkonformität 
berauben. Eine Erhöhung der Grünflächenziffer bei gleichzeitiger 
strengerer Auslegung erscheint ebenso wie die Korrektur der 
Kniestockhöhe sinnvoll.  

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Die Eingabe wird nicht in das räumliche Leitbild integriert, dient aber als 
Vorschlag für die Ortsplanrevision. 

Eingabe Nr. 3.2 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Dieses Leitziel ist ein Passus für das Zonenreglement, kein Leitziel. 
Weiter können nicht allgemein alle hohen Bäume direkt unter Schutz 
gestellt werden. Jeder schützenswerte Baum ist separat im 
Bauzonenplan darzustellen. 
Möglich wäre hingegen, im ZR eine Vorschrift zu verankern, dass bei 
Neubauten ein einheimischer Baum auf der Parzelle gepflanzt werden 
muss.   
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Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Das Leitziel wird angepasst. Um den Spielraum offen zu lassen, soll 
festgehalten werden, dass «eine» Grünflächenziffer beibehalten wird, 
nicht «die» Grünzifferfläche. Damit wird auch erklärt, dass generell Wert 
darauf gilt, denn es ist nicht Vorgabe, eine Grünzifferfläche zu 
benennen.  
Zusätzlich sollen «gepflasterte Flächen» beim Thema Aufheizung 
ergänzt werden. Somit folgend im Leitbild (Ergänzungen in Grün): 
 
Es ist auf die Natur im Dorf zu achten, Massnahmen zur Förderung 
der Biodiversität werden unterstützt. Eine Grünflächenziffer ist 
beizubehalten.  
Die Sensibilisierung zum Thema Neophyten sollte verstärkt werden. Die 
Einwohner sollten dementsprechend bei der Gartengestaltung 
einheimische Pflanzen bevorzugen. Entsprechende Vorgaben lassen 
sich im Zonenreglement verankern. Im Zusammenhang mit der 
Überschwemmungsgefahr, der Artenvielfalt und der Aufheizung 
asphaltierten und gepflasterten Flächen sind Vorgaben zu formulieren, 
die eine über den Bedarf hinausgehende Versiegelung von Flächen 
sowie die Anlage von «Steingärten» beschränken. Mit der Übernahme 
der IVHB in die kantonale Gesetzgebung ist eine einheitliche Definition 
der Grünflächenziffer eingeführt worden. Grundlage hierfür ist der §36 
KBV. (…) 

Eingabe Nr. 4.1 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Die 30-Zone ist als mögliche Massnahme aufgeführt. Diese wurde 
bereits am Workshop thematisiert. Aus Sicht des Antragstellers wäre 
eine solche Massnahme unnötig, die Mehrheit der Einwohner*innen 
würde sie hingegen begrüssen. 
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Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Der Passus wird im Text des Leitbilds abgeschwächt. Der 
entsprechende Passus (Änderung in Grün):  
 
Eine Tempo-30-Zone auf den Gemeindestrassen könnte (statt soll) zur 
Verkehrsberuhigung im Dorf beitragen. Die damit einhergehenden 
baulichen und gestalterischen Massnahmen können auch zur Lösung 
der Konflikte mit wildparkierten Autos beitragen. Möglichkeiten, wie der 
Autoverkehr innerhalb des Ortes reduziert werden kann, sind ebenfalls 
zu prüfen. 

Eingabe Nr. 4.2 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Ob und wie die Ortsdurchfahrt verändert wird, kann die Gemeinde nicht 
entscheiden, denn die Strasse obliegt der kantonalen Behörde. Die 
Gemeinde kann jedoch Wünsche äussern und diese als Ziel aufnehmen. 
Zusätzlich ist die Sicherheit vielleicht aus Sicht des Antragstellers 
gewährleistet, am Workshop wurden jedoch vermehrt andere Meinungen 
geäussert.  
Auch aus Sicht der Anwohner wäre eine Geschwindigkeitsreduktion und 
eine Abnahme der hiermit einhergehenden Lärmemissionen sehr zu 
begrüssen. Die Attraktivität des Wohnens an der Hauptstrasse würde 
zudem erhöht.  

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Der Eingabe wird nicht stattgegeben.  
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Eingabe Nr. 5.1 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Die Aufzählung ist bereits zu detailliert, jedoch könnte das Leitziel 
angepasst werden: 
«Die Infrastruktur ist dem aktuellen Bedarf entsprechend auszurichten. 
Dabei sind zukünftige Anforderungen und Entwicklungen soweit als 
möglich zu berücksichtigen.» 
Als Pendenz für die Gemeinde wäre ein Einfordern der strategischen 
Vorhaben bei den Infrastrukturbetreibern, wenn es diese gibt, ein guter 
Input. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Das Leitziel wird neu formuliert:  
 
Die Infrastruktur ist dem aktuellen Bedarf entsprechend auszu-
richten. Dabei sind zukünftige Anforderungen und Entwicklungen 
soweit als möglich zu berücksichtigen. 
 
Das Einfordern der strategischen Vorhaben bei den 
Infrastrukturbetreibern kann als Input für eine Pendenz der Gemeinde 
festgehalten werden. 
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Eingabe Nr. 5.2 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Die Gemeinde muss entscheiden, wie stark ihr dieses Thema liegt und 
wie stark sie daraufsetzen möchte. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Mit der Umformulierung werden Erwartungen geweckt, die 
möglicherweise nicht erfüllt werden können.  
Die ursprüngliche Formulierung wird beibehalten. Der Zusatz «durch 
Feinstaubbelastung und CO2-Ausstoss» wird gelöscht. 

Eingabe Nr. 5.3 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Umformulierung möglich. Widerspricht allerdings einer anderen Eingabe. 
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Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Der Unterhalt der Gebäude liegt bei den Eigentümern, beim ISOS-Schutz 
geht es vor allem um die Ensembles und nicht um die einzelnen Gebäude. 
Das Leitziel und der Erklärungstext wurden bereits aufgrund einer 
anderen Eingabe leicht angepasst.  
 
Der Eingabe wird nicht stattgegeben. Das Leitziel und der Erklärungstext 
wurden aufgrund einer anderen Eingabe wie folgt ergänzt (Ergänzungen 
in Grün): 
 
Die wertvollen, noch intakten Gebäude-Ensemble im Ortskern sind 
zu erhalten. Dies gilt insbesondere für die im ISOS erfassten 
Ensembles Mühlegruppe und Schlössli/Weiherhaus. Die 
Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude und die Interessen der 
EigentümerInnen sind dabei im Rahmen der Möglichkeiten zu 
berücksichtigen.  
Die im Inventar des ISOS aufgeführten Ensemble sind in ihrer Struktur 
und Wirkung zu schützen. Somit sollten zwei wichtigen Strukturen im Dorf 
für die Nachwelt erhalten werden. Im Zonenreglement kann demnach 
festgehalten werden, dass bei diesen Ensembles der Erhalt erhöhte 
Priorität geniesst und dass Umbauten nur zulässig sind, wenn die 
Substanz und das Erscheinungsbild nicht nachteilig verändert werden. 
Gleichzeitig ist bei der Mühlegruppe eine Lösung zu finden, um den Erhalt 
des Ensembles und die Zukunft des Betriebes gleichermassen zu 
sicherzustellen. 

Eingabe Nr. 5.4 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Gute Umformulierung.  

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Der Änderungsvorschlag wird mit einer kleinen Anpassung 
übernommen. «im Interesse der Gemeinde» wird mit «im Interesse des 
Dorfes» abgeändert. 
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Eingabe Nr. 5.5 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Gute Umformulierung. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Der Änderungsvorschlag wird übernommen. 

Eingabe Nr. 5.6 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Gute Umformulierung. Allerdings muss das Verb im Singular stehen. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Der Vorschlag wird mit der Änderung übernommen. 
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Eingabe Nr. 5.7 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Die Umformulierung ist bereits eine Massnahme und kein Ziel mehr. 
Mögliches Ziel: «Die Anbindung an das regionale Radwegnetz ist zu 
verbessern, insbesondere die Verbindung von Büren nach Liestal» Die 
politische Intervention könnte in den Massnahme-Text einfliessen. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Das Lobbying wird bereits jetzt betrieben, es soll darauf verwiesen 
werden, dass es weiter betrieben wird. 
Ziel und Erklärungstext werden wie folgt ergänzt (Ergänzungen in Grün): 
 
Die Anbindung an das regionale Radwegnetz ist zu verbessern, 
insbesondere die Verbindung von Büren nach Liestal.  
Der Veloweg nach Liestal wird seit Jahren versprochen, in den nächsten 
Jahren soll er nun endlich realisiert werden. Die Belastungen durch den 
Berufsverkehr könnten durch eine attraktivere Verbindung für Velofahrer 
reduziert werden. Der Modal-Split (die Verteilung des 
Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) auf der Strecke 
Büren - Liestal könnte sich in Anbetracht der geringen Steigung und der 
akzeptablen Distanz deutlich verändern. Der Veloweg ist im 
Agglomerationsprogramm Basel enthalten und wird gemeinsam durch 
die Kantone Basel-Landschaft und Solothurn realisiert. Die Gemeinde 
lobbyiert für den Ausbau weiterhin beim Kanton. 
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Eingabe Nr. 5.8 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Das Leitziel impliziert keine Festlegung der Zuständigkeit. Die Kosten 
von Hofzufahrten werden teilweise vom Kanton und gar zum Teil vom 
Bund getragen (ist von der Situation abhängig), jedoch muss die 
Gemeinde auch einen Teil der Zufahrten mitfinanzieren. Dies wäre ein 
wesentlicher Bestandteil einer möglichen Melioration. Das Wort 
opportunistisch ist heikel. 
Das Ziel sollte beibehalten, aber um folgenden Absatz ergänzt werden: 
«… so in Stand zu setzen oder auszubauen, dass …»  

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Das Ziel soll beibehalten, aber um den Satzteil «… so in Stand zu setzen 
…» ergänzt werden. Der Ausbau ist damit nicht mehr die alleinige 
Möglichkeit. Neu also (Änderung in Grün): 
 
Das Wegnetz ist zu sichern und wenn nötig zu verbessern. 
Hofzufahrten sind so in Stand zu setzen oder auszubauen, dass die 
Erreichbarkeit der Aussenhöfe auch bei schlechter Witterung und in 
den Wintermonaten gewährleistet ist. 

Eingabe Nr. 5.9 
Eingabe/Antrag:  

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 

Die gewählte Formulierung impliziert keine Kostenbeteiligung oder -
übernahme durch die Gemeinde. Da die Wirtschaftlichkeit des 
Hochstamm-Obstbaus aber nicht gegeben ist, wird ein Erhalt nur über 
Zuschüsse möglich sein.  
Die Nuancen sind hier entscheidend. Hier ist eine Position zu wählen. 
Auch da bereits eine Person entscheidend gegen eine finanzielle 
Subvention durch die Gemeinde ist. 
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Entscheid 
Steuerungsgruppe: 

Die Nuancen sind hier entscheidend. Eine finanzielle Subvention durch 
die Gemeinde soll nicht impliziert werden, zumal bereits ein anderer 
Antrag zum Thema einging. 
Der Änderungsvorschlag wird übernommen. 

Eingabe Nr. 5.10 
Eingabe/Antrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen und 
Stellungnahme Planer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wäre die Frage hier besonders auch auf den Text des Mails 
bezogen, ob die Gemeinde aktiv noch ein Leitziel zur Nichtschaffung 
einer Gewerbezone und der Ansiedlung von grösseren Unternehmen 
aufnehmen möchte. Die Planung einer Gewerbezone ist nur bei 
Nachweis eines konkreten Bedarfs möglich, der nicht vorliegt. 

Entscheid 
Steuerungsgruppe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da die Aussiedlung von Landwirtschaftsbetrieben finanziell unterstützt 
wird (von Bund und Kanton), kann man sie als wirtschaftsförderliche 
Massnahme betrachten. Allerdings unterstehen Aussiedlungsprojekte 
immer dem Landwirtschaftsgesetz. Nur Landwirte dürfen in der 
Landwirtschaftszone «wirtschaften». Die Anforderungen, die das 
kantonale Amt für Landwirtschaft wie auch jenes für Raumplanung 
stellen, sind sehr hoch. Aussiedlungen von Landwirtschaftsbetrieben, 
betreffen zudem immer auch die Landschaftsplanung und den 
Landschaftsschutz.  
Die aktive Ansiedlungspolitik als Hauptbestandteil der 
Wirtschaftsförderung ist, auch für gewerbliche Betriebe, lagebedingt 
jedoch sehr fragwürdig. 
 
Der Eingabe wird nicht stattgegeben. 

 


